
Normaußjebende Entscheidungen 

widrig erkannte einzelne Bestimmungen mit "allgemein verbindlicher 
Wirkung" aufgehoben werden.201 Im Gutachten vom 8. März 1952202 be
zeichnet der Staatsgerichtshof von ihm "verfügte" Aufhebungen eines 
Gesetzes oder einer Verordnung als "allgemein verbindliche Erkennt
nisse".203 Er bezieht sich dabei auf die Art. 11, 24 bis 28 und 38 StGHG 
und meint damit, dass für jedermann gilt, was in der aufhebenden Ent
scheidung ausgesprochen worden ist. Eine solche Qualifizierung der 
Rechtswirkung seiner aufhebenden Entscheidungen beziehungsweise 
der Rechtskraftwirkung204 ergibt sich für die Kassation von Gesetzen 
aus dem Wortlaut von Art. 24 Abs. 1 S tGHG und ist, wie der Staatsge
richtshof zu Recht annimmt, von der Sache her auch auf die Kassation 
von Verordnungen zu übertragen. Dies ist ohne weiteres aus dem Kon
text und systematischen Zusammenhang der Art. 24 und Art. 25 
StGHG ersichtlich. Denn die beiden Bestimmungen sind in Ziff. 2 des 
2. Abschnittes des Staatsgerichtshofgesetzes angeführt und zusammen-
gefasst, so dass sich die dort geregelte Kassation nicht nur auf Gesetze, 
sondern auch auf Verordnungen bezieht. 

Der Staatsgerichtshof ist wiederholt in Gutachen und Entscheidungen 
von einer Allgemeinverbindlichkeit von Normenkontrollentscheidun-
gen ausgegangen. Dies geschieht unter ausdrücklicher Berufung auf die 
vorgenannten Bestimmungen. So hat er beispielsweise im Gutachten 
vom 1. September 1958205 unter Bezugnahme auf Art. 24 StGHG die For
mulierung verwendet, wonach die Regierung oder eine Gemeindever
tretung jederzeit das Begehren stellen könne, ein Gesetz als verfassungs
widrig ganz oder zum Teil mit "Wirkung für jedermann" aufzuheben.206 

201 So Hans Spanner, Die richterliche Prüfung von Gesetzen und Verordnungen, S. 3. 
202 StGH-Gutachten vom 8. März 1952 (nicht veröffentlicht), S. 1 f. und 3. 
20:1 Hier sei daran erinnert, dass Entscheidungen im Normenkontrollverfahren gegenüber 

Gutachten auszeichnet, dass sie "rechtsverbindlich" sind. Vgl. etwa StGH 1970/1, Gut
achten vom 13. Juli 1970, ELG .1967 bis 1972, S. 254 (256). 

204 Art. 18 Abs. 3 des noch nicht sanktionierten Staatsgerichtshof-Gesetzes spricht von 
Rechtswirksamkeit. 

205 StGH-Gutachten vom 1. September 1958, ELG 1955 bis 1961, S. 129 (131). 
206 V gl. auch StGH 1963/3, Entscheidung vom 17. Oktober 1963, ELG 1962 bis 1966, 

S. 209 (210), unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Art. 24 StGHG; so auch StGH 
1981/17, Beschluss vom 10. Februar 1982, LES 1/1983, S. 3 (4); StGH 1976/9, Ent
scheidung vom 16. Oktober 1979, zitiert aus: Heinz Josef Stotter, Die Verfassung des 
Fürstentums Liechtenstein, S. 206/Ziff. 12. Hermann Kerbusch, Die Bindung an Ent
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts - unter besonderer Berücksichtigung der 
Verbindlichkeit von Normenkontrollentscheidungen, S. 82, gebraucht den Begriff der 
"Rechtskraft inter omnes". 
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